
 

Sprechzeiten: Mo bis Fr 08:30 - 13:00 Uhr *E-Mail-Adresse nur für 
formlose Mitteilungen 
ohne elektronische Sig-
natur 

Straßenbahn und Bus: Linie 3 Haltestelle Bissierstraße; Linie 1 und 3, Haltestelle Runzmattenweg 
Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau: Konto Nr. 201 001 2, BLZ 680 501 01 
 

 

Amt für Schule und Bildung 
 
 
 
Dezernat II 
 
Adresse: Berliner Allee 1 

D-79114 Freiburg i. Br. 
Telefon: 0761 / 201 - 2355 
Telefax: 0761 / 201 - 2399 
Internet: www.freiburg.de 
E-Mail*: asb@stadt.freiburg.de 

 

 
 

 

Ihr Zeichen/Schreiben vom Unser Aktenzeichen Ihnen schreibt Freiburg, den 

  Frau Karina Rossol 02.11.22 

 
Bildungs- und Teilhabegutscheine für das gemeinschaftliche Mittagessen 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wenn Sie Arbeitslosengeld II, Kindergeldzuschlag, Wohngeld, Hilfe zum Lebens-
unterhalt, Grundsicherungsleistungen oder Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz beziehen, haben Sie im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 
Anspruch auf ein kostenfreies Mittagessen an Ihrer Schule. 
Bitte stellen Sie bei der für Sie zuständigen Behörde einen Antrag auf den Gutschein 
für das Mittagessen: 

Leistung Behörde 

Arbeitslosengeld II Jobcenter Freiburg 

Kinderzuschlag Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen 

Wohngeld Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen 

Hilfe zum Lebensunterhalt Amt für Soziales und Senioren 

Grundsicherung Amt für Soziales und Senioren 

Asylbewerberleistungsgesetz Amt für Migration und Integration 

 
Sofern Sie einen Anspruch auf Übernahme der Mittagessenkosten haben, wird Ihnen 
die zuständige Stelle einen Gutschein aushändigen.  
 
Geben Sie diesen Gutschein im Sekretariat Ihrer Schule ab. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. K. Rossol 

Stadt Freiburg im Breisgau · Amt für Schule und Bildung 
Postfach, D-79095 Freiburg 

 
An die Eltern der Kinder an  
Freiburger allgemeinbildenden Schulen 


